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Kein Schutz vor Klage aus Amerika
Deutsche Unternehmen können sich nicht
dagegen wehren, wenn sie in den Vereinig-
ten Staaten verklagt werden – trotz der Be-
sonderheiten des amerikanischen Zivil-
rechts wie etwa dem in Deutschland unzu-
lässigen Strafschadensersatz. Das Bundes-
verfassungsgericht erklärte jetzt die Ver-
fassungsbeschwerde einer hiesigen Inter-
netfirma für unbegründet, die die Zustel-
lung der Klage an sie durch deutsche Justiz-
behörden verhindern wollte. Zugrunde
liegt ein Streit um Markenrechte mit ei-
nem amerikanischen Unternehmen. Die
Verfassungsrichter unterstrichen, der Bun-
destag habe dem Haager Zustellungsüber-
einkommen (HZÜ) zugestimmt. Dieses
solle die technische Abwicklung der Zu-
stellung von gerichtlichen und außerge-
richtlichen Schriftstücken im Ausland ver-
einfachen und beschleunigen. Dieses Ziel
schließe es grundsätzlich aus, die inner-
staatliche Rechtsordnung zum Prüfungs-
maßstab zu machen, denn sonst könne die
rechtzeitige Übermittlung an den Empfän-

ger vereitelt werden. „Eine auf Strafscha-
densersatz (punitive damages) gerichtete
Schadensersatzklage verstößt nicht von
vornherein gegen unverzichtbare Grund-
sätze eines freiheitlichen Rechtsstaats“,
schreibt die Erste Kammer des Zweiten Se-
nats in ihrem Beschluss. Dass für ein ame-
rikanisches Zivilverfahren hohe Anwalts-
kosten anfallen könnten und die Beklagte
diese selbst dann nicht ersetzt bekäme,
wenn sie den Prozess gewinnt (american
rule), ist demnach als „Folge der unterneh-
merischen Entscheidung für eine grenz-
überschreitende Teilnahme am Wirt-
schaftsleben“ hinzunehmen. Auch die
dort in weiterem Umfang als hierzulande
mögliche parallele Prozessführung vor ver-
schiedenen Gerichten verstoße nicht ge-
gen unverzichtbare Grundsätze des

Rechtsstaats. Und schließlich sei nicht er-
sichtlich, dass die Klage missbräuchlich be-
trieben werde – etwa weil sie (jedenfalls in
ihrer Höhe) keine substantielle Grundlage
hätte. Auch Anhaltspunkte dafür, dass der
Beklagte mit dem angegriffenen Verhal-
ten offensichtlich nichts zu tun habe oder
„erheblicher publizistischer Druck aufge-
baut wird, um ihn zu einem ungerechtfer-
tigten Vergleich zu drängen“, lägen nicht
vor – wenngleich die Klage in den Verei-
nigten Staaten öffentlich einsehbar sei
(Az.: 2 BvR 2805/12). Bereits das Kammer-
gericht hatte den Vorstoß des verklagten
Unternehmens abgewiesen. Denn der Vor-
behalt des HZÜ, dass eine Zustellung
nicht Hoheitsrechte oder Sicherheit des
Zustellerstaats gefährden dürften (Arti-
kel 13), unterliege einem wesentlich stren-
geren Maßstab als der Vorbehalt der öf-
fentlichen Ordnung (ordre public) im Ein-
führungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetz-
buch (Artikel 6 EGBGB) oder in der Zivil-
prozessordnung (§ 328 und § 723 ZPO).
Auch das Beweisausforschungsverfahren
(pretrial discovery) halten die Berliner
Richter für zulässig (Az.: 1 VA 11/12). jja.

G
eschäftsführer tun gut daran, die
ihnen durch Gesetz, Gesell-

schaftsvertrag oder Geschäftsordnung
auferlegten Grenzen ihrer Kompeten-
zen sorgfältig einzuhalten. Daran erin-
nern die beiden unlängst ergangenen
Urteile des Landgerichts Berlin in
Rechtsstreitigkeiten, die der Minder-
heitsgesellschafter des Suhrkamp-Ver-
lags gegen die Geschäftsführung be-
treibt (F.A.Z. vom 11. Dezember 2012;
Az.: 99 O 79/11 und 99 O 118/11). Hin-
tergrund war, dass die Geschäftsführer
für die Gesellschaft Verpflichtungen
eingegangen waren, die über die ihnen
auferlegten Beschränkungen hinaus-
gingen. So hatten sie einen Mietver-
trag abgeschlossen, obwohl die Jahres-
miete den Betrag überschritt, bei dem
sämtliche Gesellschafter hätten zustim-
men müssen.

In einem der beiden Verfahren ging
es darum, ob dieser Verstoß die von
dem Minderheitsgesellschafter betrie-
bene sofortige Abberufung der Ge-
schäftsführer rechtfertigte. Dies war
nach Auffassung des Gerichts der Fall.
In dem anderen Prozess entschied das
Gericht, dass die Geschäftsführer der
Gesellschaft sämtliche Mietkosten er-
statten müssen, obwohl sie die Mieträu-
me genutzt hatte und der Mietzins
nicht marktunüblich war.

Für Geschäftsführer hat die Über-
schreitung ihrer Kompetenzen also
weitreichende und mitunter überra-
schende Konsequenzen. Zum einen
kann jeder Gesellschafter deren Abbe-
rufung aus wichtigem Grund durchset-
zen – und dies auch gegen den Willen
der Gesellschaftermehrheit. Dabei
stellt allerdings nicht jede Pflichtverlet-
zung einen wichtigen Grund dar. Ent-
scheidend ist vielmehr, ob bei Würdi-
gung aller Umstände Gründe vorlie-
gen, die die Aufrechterhaltung seiner
Organstellung für die Gesellschafter
unzumutbar machen. Hier bejahte das
Landgericht dies mit dem Argument,
dass durch die bewusste Überschrei-
tung der auferlegten Beschränkungen
eine nachhaltige Störung des Vertrau-
ensverhältnisses eingetreten sei.

Zum anderen haften die Geschäfts-
führer gegenüber der Gesellschaft auf
Schadensersatz – unabhängig davon,
ob ihr überhaupt ein wirtschaftlicher
Schaden entstanden ist. Dies gilt
grundsätzlich auch dann, wenn ein
marktübliches (oder sogar für das Un-
ternehmen besonders vorteilhaftes)
Geschäft abgeschlossen wurde. Dabei
haften sie nicht nur auf den Differenz-
betrag, um den sie ihre Kompetenzen
überschritten haben, sondern auf sämt-
liche Kosten des Rechtsgeschäfts.

Ob beide Urteile auch in der Beru-
fungsinstanz uneingeschränkt Bestand
haben werden, wird sich zeigen. Schon
jetzt steht aber fest, dass die Geschäfts-
führer dem Minderheitsgesellschafter
durch ihr Handeln ungeahnte Möglich-
keiten in der langwierigen Auseinan-
dersetzung mit der Mehrheitsgesell-
schafterin eröffnet haben. Diese Mög-
lichkeiten hat der Minderheitsgesell-
schafter sehr effektiv genutzt und da-
mit einen wichtigen Teilsieg errungen.
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NACHGEFRAGT

FRANKFURT, 12. Februar. Das europäi-
sche Gesellschaftsrecht ist ein Eckpfeiler
des Binnenmarkts. Es soll die grenzüber-
schreitende Tätigkeit der Unternehmen so-
wie die Rechtssicherheit und Transparenz
ihrer Geschäfte stärken. Bislang konnte
sich aber weder eine einheitliche Unter-
nehmensverfassung noch ein europäi-
scher Corporate-Governance-Kodex
durchsetzen – und das zu Recht. Denn die
nationalen Ordnungen des Gesellschafts-
rechts haben jeweils eine historische, kul-
turelle und politische Berechtigung. Aus
deutscher Sicht gilt das vor allem für die
Verteilung von Geschäftsleitung und Kon-
trolle auf zwei Organe, für die Mitbestim-
mung der Arbeitnehmer und das Konzern-
recht.

Trotzdem gerät die Unternehmensfüh-
rung in Aktiengesellschaften zunehmend
ins Visier der europäischen Regelsetzer.
Zu denken ist nur an die Empfehlung der
EU-Kommission von 2005 zu den Aufga-
ben von Aufsichtsratsmitgliedern. Sie hat
auch in Deutschland die – hier eigentlich
systemfremde – Forderung nach mehr Un-
abhängigkeit im Verhältnis zu Großaktio-
nären laut werden lassen. Seit dem vergan-
genen Sommer finden sich entsprechende
Regeln sogar im deutschen Kodex. Diese
Fehlentwicklung beruht maßgeblich dar-
auf, dass auf EU-Ebene die Besonderhei-
ten der Rechtsordnungen immer wieder
aus dem Blick geraten.

In einem weiteren Schritt auf dem Weg
zur Harmonisierung der Gesellschaftsrech-
te hat die Brüsseler Kommission nun einen
Aktionsplan mit dem Titel „Europäisches
Gesellschaftsrecht und Corporate Gover-
nance“ veröffentlicht. Angeknüpft wird an
das Grünbuch vom April 2011, das dem eu-
ropäischen Corporate-Governance-Rah-
men gewidmet ist. Im Zentrum des Akti-
onsplans stehen die Themen Transparenz,
Einbeziehung der Aktionäre und Wachs-
tum der Unternehmen. Auf Anhieb klingt
das alles sehr gut. Wer ist schon gegen
Transparenz oder Wachstum? Bei näherer
Betrachtung tritt aber Ernüchterung ein.

Denn in nahezu allen EU-Mitgliedstaa-
ten gibt es inzwischen Kodizes, die Emp-
fehlungen zur Unternehmensführung aus-
sprechen. Sie sind zwar formal unverbind-
lich. Jede Abweichung müssen die Unter-
nehmen aber unter Angabe von Gründen
offenlegen (Comply or Explain). Schon im
Grünbuch 2011 kritisierte die Kommissi-
on, die Begründungen seien in der Praxis
oft unzureichend. Der Aktionsplan kün-
digt jetzt eine Initiative an, um die Qualität
der Erklärungen und Berichte zur Corpor-

ate Governance zu verbessern. Außerdem
möchte er mehr Transparenz bei der Zu-
sammensetzung der Verwaltungs- und Auf-
sichtsräte erreichen. Angedacht ist inso-
weit eine Änderung der Richtlinie zur
Rechnungslegung. Sie soll eine allzu homo-
gene Besetzung der Organe verhindern
und die Vielfalt der Kompetenzen und Mei-
nungen fördern. Damit ist keine Absage an
materielle Regeln zur Geschlechterquote

verbunden. Vielmehr betont der Aktions-
plan, die Transparenzvorschriften seien als
Ergänzung dieses Vorhabens zu verstehen.

Ferner spricht der Aktionsplan sich für
eine „wirksame und nachhaltige Einbezie-
hung“ der Aktionäre aus, und zwar unter
mehreren Gesichtspunkten. Primär geht es
um eine Überwachung der Vergütungspoli-
tik. Nach Auffassung der Kommission sind
die Informationspflichten zur Managerver-

gütung in den Mitgliedstaaten schwer ver-
gleichbar. Deshalb soll die Richtlinie über
Aktionärsrechte demnächst einen einheitli-
chen Informationsstandard fordern. Über-
dies soll ein Beschluss der Hauptversamm-
lung über die Vergütungspolitik vorge-
schrieben werden. Ein solcher „Say on
Pay“ ist im deutschen Recht zwar seit dem
Jahr 2009 etabliert. Ihn auf die Tagesord-
nung zu setzen steht aber bisher noch im
Ermessen des Vorstands.

Einen weiteren Schwerpunkt setzt die
Brüsseler Behörde bei der Regulierung
von Stimmrechtsberatern. Auf deren
Dienste greifen institutionelle Anleger zu-
rück, die den Aufwand für die Ausübung
ihrer Aktionärsrechte gering halten möch-
ten. Den Beratern kommt somit erhebli-
cher Einfluss auf die Abstimmungsergeb-
nisse zu. Vor diesem Hintergrund ist
schon vor geraumer Zeit die Diskussion

über eine Regulierung der Branche aufge-
kommen. Der Aktionsplan stellt nun Vor-
schriften in Aussicht, die Transparenz
über die Abstimmungspolitik schaffen
und Interessenkonflikten der Berater ent-
gegenwirken sollen.

Im Kern ist all das nichts Neues. Viel-
falt, Managervergütung und die Regulie-
rung von Stimmrechtsberatern sind poli-
tisch in Mode. Daher war kaum zu erwar-
ten, dass der Aktionsplan sie ausblendet.
Aus Sicht der deutschen Unternehmen be-
steht allerdings kein Interesse an einer
weiteren Regulierung dieser Bereiche.
Die Argumente liegen auf dem Tisch: Ein
Geschlechterproporz mag staatlichen Ein-
richtungen anstehen, nicht aber einer pri-
vaten Aktiengesellschaft. Vergütungsthe-
men gehören traditionell in die Kompe-
tenz und zum Sachverstand der Aufsichts-
räte. Und eine Regulierung der Tätigkeit
von Stimmrechtsberatern wird sich über
kurz oder lang negativ auf die Präsenzen
in den Hauptversammlungen auswirken.
Bei der EU-Kommission findet diese Kri-
tik indessen kein Gehör mehr.

Es gibt aber auch Fragen, denen der Ak-
tionsplan nicht nachgeht, obwohl sie im
Grünbuch 2011 noch eine zentrale Rolle
gespielt haben. Dazu zählt eine Verpflich-
tung der Mitgliedstaaten, den Unterneh-
men die Wahl zwischen einer dualen und
einer monistischen Struktur zu eröffnen.
Im Gegenteil betont die Kommission
nun, dass sie die überkommenen Modelle
nicht in Frage stelle. Diese Zurückhaltung
verdient Beifall. Tatsächlich ist in den
meisten Rechtsordnungen entweder das
eine oder das andere Leitungssystem fest
verwurzelt und bewährt.

Überdies würde die Einführung einer
freien Systemwahl die Mitgliedstaaten
und ihre Unternehmen vor erhebliche
Herausforderungen stellen. So ist die
eher künstliche Trennung zwischen ge-
schäftsführenden und nichtgeschäftsfüh-
renden Direktoren im Verwaltungsrat ein
spezifisches Problem monistischer Syste-
me. Sie gipfelt in der Frage, ob die Ämter
des Chairman und des CEO in einer Per-
son vereint werden dürfen. Im dualen Sys-
tem von Vorstand und Aufsichtsrat stel-
len sich vergleichbare Probleme nicht.
Hier ist eine effektive Trennung von Ge-
schäftsleitung und Überwachung ohne
weiteres gewährleistet.
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HAMBURG, 12. Februar. Das Europäi-
sche Gericht (EuG – die untere Instanz
des Europäischen Gerichtshofs) hat jetzt
gleich zweimal die sogenannte Listung
von Unternehmen durch den EU-Minis-
terrat nach der Iran-Embargo-Verord-
nung für nichtig erklärt (Az.: T-421/11
und T-496/10). Durch diese Maßnahme
wird das Vermögen der betroffenen Ge-
sellschaften eingefroren. Hinzu kommt
ein Verbot, diesen Unternehmen unmit-
telbar oder mittelbar wirtschaftliche Res-
sourcen zur Verfügung zu stellen. Dieses
„Bereitstellungsverbot“ gilt unmittelbar
und ohne Übergangsfrist: Die Firmen
können dann nicht mehr am Wirtschafts-
verkehr teilnehmen.

Die Luxemburger Richter haben nun
in zwei Fällen ein solches Vorgehen aus
verfahrensrechtlichen wie aus materiel-
len Gründen aufgehoben. Zugleich ha-
ben sie hohe Anforderungen an eine sol-
che Listung gestellt. Im ersten Fall hatte
die Brüsseler Ministerrunde befunden,
das arabische Unternehmen sei an der
Beschaffung von Komponenten für das
iranische Nuklearprogramm beteiligt ge-
wesen. Weitere Gründe oder Details
nannte der Rat nicht. Erst im Laufe der
Klage dagegen führte er an, dass ein Ge-
sellschafter des Unternehmens vor In-
krafttreten des Embargos ein Elektronen-
mikroskop in den Iran verkauft hatte. We-
der das verfahrensmäßige Vorgehen
noch die inhaltliche Begründung hielten
der Kontrolle durch die Richter stand. So
habe Brüssel lediglich den Wortlaut der
Embargo-Verordnung zusammengefasst
und wiederholt. Der Rat hätte aber die

Umstände darlegen müssen, die die Vor-
schriften konkret ausfüllten.

Dass dies erst im Laufe des gerichtli-
chen Verfahrens geschah, konnte die feh-
lende Begründung zum Zeitpunkt der Lis-
tung nicht ersetzen. Auch inhaltlich hat-
te die Klage Erfolg: Nach Ansicht des
EuG reichte die frühere Geschäftstätig-
keit eines Gesellschafters des Unterneh-
mens nicht aus. Der Ministerrat hätte
vielmehr beweisen müssen, dass diese
Handlung dem Unternehmen selbst zuzu-
rechnen war. Die Gesellschafterstellung
allein genügte dazu aus Luxemburger
Sicht nicht.

Die zweite Entscheidung betraf die
Bank Mellat. Sie ist sogar noch bedeutsa-
mer. Auch hier nahmen die Richter einen
Verstoß gegen die Begründungspflicht
und eine Verletzung von Verteidigungs-
rechten an. Zudem stellten sie klar, dass
ein Finanzinstitut mit Sitz in Iran nicht in
den Geltungsbereich der EU-Verordnun-
gen fällt. Somit kann es nur dann sanktio-
niert werden, wenn es selbst an der nuklea-
ren Proliferation beteiligt ist; dafür seien
jedoch keine Beweise vorgelegt worden.

Beide Urteile sind noch nicht rechtskräf-
tig. Sie werden aber die Praxis der Listun-
gen beeinflussen und stärken die Rechts-
schutzmöglichkeiten betroffener Unter-
nehmen. Betroffen sind dabei nicht nur
die gelisteten Unternehmen selbst, son-
dern auch deren Geschäftspartner in der
EU. Denn diese verlieren durch die Auf-
nahme in die Sperrliste mitunter wichtige
Geschäftsverbindungen in die arabische
Welt.  LOTHAR HARINGS
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Gefährliche
Grenzverletzung

Machen Sie, dass Sie 
weiterkommen.

Rechtsschutz gegen Embargo
Aufnahme von Unternehmen in Sperrlisten erschwert

VERKÜNDET

Brüssel will Aktiengesellschaften strenger regulieren

 Illustration Andrea Koopmann

Wann überschreiten Geschäfts-
führer ihre Kompetenzen?

Die EU-Kommission knöpft sich das Gesellschaftsrecht vor. Doch
leider geraten die Besonderheiten der nationalen Rechtsordnungen
in Brüssel immer wieder aus dem Blick. Aus Sicht der deutschen
Unternehmen besteht kein Interesse an einer weiteren Regulierung
vieler der Bereiche, die die Behörde in ihrem neuen „Aktionsplan“
ins Visier genommen hat.

Von Hans-Ulrich Wilsing


